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 Informationen zu Klimaklassen und  
Einsatzempfehlungen für Innentüren 
gemäß den Güte- und Prüfbestimmungen für Innentüren aus 
Holz und Holzwerkstoffen RAL GZ 426  

 

 
Eine wichtige Eigenschaft von Türen ist das Stehvermögen und die mechanische Stabilität. Als Stehvermögen wird die Eigenschaft einer Tür 
bezeichnet, sich bei Klimaeinflüssen, die auf beiden Seiten der Tür unterschiedlich sind -wie z.B. bei einer Wohnungseingangstür- möglichst 
wenig zu verformen.  
Dazu sind für Innentüren in den Güte- und Prüfbestimmungen für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen RAL GZ 426 Ausgabe Juli 2010 
sogenannte Klimaklassen definiert. Diese Klimaklassen zeigen an, für welche Klimadifferenzen die jeweiligen Türen geeignet sind. Die 
Festlegung der Prüfklimadifferenzen erfolgt nach DIN EN 1121. 

Klimaklassen / Prüfklima nach  Geforderte Klimate 

RAL GZ 426 DIN EN 1121 
warme Seite kalte Seite 

Temperatur rel. Luftfeuchte  Temperatur rel. Luftfeuchte  
I a 23°C 30 % 18°C 50 % 
II b 23°C 30 % 13°C 65 % 
III c 23°C 30 %   3°C 85 % 

Bei den jeweiligen Klimaprüfungen darf die Verformung gemäß RAL GZ 426 unter Prüfbedingungen maximal 4 mm betragen, um in die geprüfte 
Klimaklasse eingestuft zu werden. D.h. mit der Angabe „Tür Klimaklasse III“ ist auch gleichzeitig die maximal zulässige eventuelle Verformung 
festgelegt. Das ist bei der vermeintlich „modernen“ Aussage „Tür nach EN 1121 Klima C“ bei weitem nicht der Fall. Denn die Norm  
EN 1121 legt nur die Prüfbedingungen fest, aber keine Verformungsgrenzen. Diese sind in der Norm EN 12219 aufgeführt. Es gibt dort die vier 
Klassen 0, 1, 2 und 3. Die Klasse 2 nach EN 12219 mit einer Verformungsgrenze von 4 mm stimmt mit den RAL-Festlegungen überein. Um das 
Stehvermögen einer Tür zu definieren reicht also die Aussage „Tür Klima c“ nicht aus, es muss dann mindestens heißen „Tür Klima c-2“. 
Neben der Klimastabilität ist die mechanische Stabilität eine weitere wichtige Eigenschaft für die Gebrauchstauglichkeit von Türen. Hier sind 
in RAL GZ 426 die mechanischen Beanspruchungsgruppen N, M, S und E (für eine normale, mittlere, starke und extreme Beanspruchung) 
festgelegt, die anhand unterschiedlicher statischer und dynamischer normierter Prüfungen ermittelt werden. 
Die nachfolgend aufgeführten Einsatzempfehlungen aus RAL GZ 426 sollen helfen, die für den jeweiligen Einsatzort sinnvollen Türeneigen-
schaften und damit die richtige Tür auszuwählen. 

 Beanspruchung 

Wohnungstüren Objekttüren 

Wohnungs-
eingangs-

türen 
Wohnungs-
innentüren Bad/WC 

Kindergarten 
Krankenhaus 
Hotelzimmer 

Schulraum 
Herbergen 
Kasernen 

Schulungsräume, 
Sprechzimmer 
Verwaltung 

Praxis 

Großküchen 
Kantinen 

Labor Bad/WC 

Hygrothermische 
Beanspruchung 

I  ● ●     

II    ● ● ● 4) ● 

III ●6)     ● 4)6)  

Mechanische 
Beanspruchung 

N  ● ●     

M5)      ●  

S5) ●6)   ●   ● 4) 

E     ●  ● 4) 

Feuchtebeständigkeit 
Feuchtraumtür   ●4) ● 4) ● 4)  ● 4) 

Nassraumtür       ● 4) 

Einbruchhemmung WK 1 / WK 2 ● 3) 4)       

Schalldämmung 

SSK 1 RW,R = 27 dB1) ● 2)       

SSK 2 RW,R = 32 dB1)    ● 2) ● 2)4)   

SSK 3 RW,R = 37 dB1) ● 2)     ● 2)  

1) Nachweis durch Prüfung durch eine Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse der Bauregelliste A: RW,R  ≥ erf. RW. 
2) Je nach Einsatzort sind die Angaben in DIN 4109, Tabelle 3 zu beachten. 
3) Sind keine Anforderungen an die Einbruchhemmung gestellt, so sollten mindestens Zargen der Klasse S zum Einsatz kommen. 
4) Auswahl unter Berücksichtigung der zu erwartenden Beanspruchung. 
5) Türblatt und Türzarge sollten aus korrelierenden Beanspruchungen stammen. 
6) Sollten als Element ausgewiesen werden.  
In Bereichen mit langfristig höherer Luftfeuchtigkeit (z.B. immer offen stehenden Fenstern) oder bei Türblättern mit einer Höhe über 211 mm werden Türen der nächst höheren 
Klimaklasse empfohlen. 

GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte 

 
                       Mit Erscheinen dieser Auflage verlieren vorherige Auflagen ihre Gültigkeit.                                         Irrtum und technische Änderungen vorbehalten Stand: 2017 / 2018 

 

Brandstraße 71 – 79 
33397 Rietberg-Mastholte 
Tel.  02944 – 803-0 
Fax. 02944 – 803-29  
info@grauthoff.com  
 www.grauthoff.com 

Astra Straße 1-10  
39439 Güsten  
Tel. 039262 - 84-0 
Fax. 039262 - 219  
info@grauthoff.com  
 www.grauthoff.com 

Westzenholzer Straße 118  
33397 Rietberg-Mastholte 
Tel. 02944 – 803765 
Fax. 02944 80329 
kontakt@bartels-tueren.de 
 www.bartels-tueren.de 

Reg. Nr.          Info 
Blatt                   1.1 
Seite  1 

 Informationen zu Klimaklassen und  
Einsatzempfehlungen für Innentüren 
gemäß den Güte- und Prüfbestimmungen für Innentüren aus 
Holz und Holzwerkstoffen RAL GZ 426  

 

 
Eine wichtige Eigenschaft von Türen ist das Stehvermögen und die mechanische Stabilität. Als Stehvermögen wird die Eigenschaft einer Tür 
bezeichnet, sich bei Klimaeinflüssen, die auf beiden Seiten der Tür unterschiedlich sind -wie z.B. bei einer Wohnungseingangstür- möglichst 
wenig zu verformen.  
Dazu sind für Innentüren in den Güte- und Prüfbestimmungen für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen RAL GZ 426 Ausgabe Juli 2010 
sogenannte Klimaklassen definiert. Diese Klimaklassen zeigen an, für welche Klimadifferenzen die jeweiligen Türen geeignet sind. Die 
Festlegung der Prüfklimadifferenzen erfolgt nach DIN EN 1121. 

Klimaklassen / Prüfklima nach  Geforderte Klimate 

RAL GZ 426 DIN EN 1121 
warme Seite kalte Seite 

Temperatur rel. Luftfeuchte  Temperatur rel. Luftfeuchte  
I a 23°C 30 % 18°C 50 % 
II b 23°C 30 % 13°C 65 % 
III c 23°C 30 %   3°C 85 % 

Bei den jeweiligen Klimaprüfungen darf die Verformung gemäß RAL GZ 426 unter Prüfbedingungen maximal 4 mm betragen, um in die geprüfte 
Klimaklasse eingestuft zu werden. D.h. mit der Angabe „Tür Klimaklasse III“ ist auch gleichzeitig die maximal zulässige eventuelle Verformung 
festgelegt. Das ist bei der vermeintlich „modernen“ Aussage „Tür nach EN 1121 Klima C“ bei weitem nicht der Fall. Denn die Norm  
EN 1121 legt nur die Prüfbedingungen fest, aber keine Verformungsgrenzen. Diese sind in der Norm EN 12219 aufgeführt. Es gibt dort die vier 
Klassen 0, 1, 2 und 3. Die Klasse 2 nach EN 12219 mit einer Verformungsgrenze von 4 mm stimmt mit den RAL-Festlegungen überein. Um das 
Stehvermögen einer Tür zu definieren reicht also die Aussage „Tür Klima c“ nicht aus, es muss dann mindestens heißen „Tür Klima c-2“. 
Neben der Klimastabilität ist die mechanische Stabilität eine weitere wichtige Eigenschaft für die Gebrauchstauglichkeit von Türen. Hier sind 
in RAL GZ 426 die mechanischen Beanspruchungsgruppen N, M, S und E (für eine normale, mittlere, starke und extreme Beanspruchung) 
festgelegt, die anhand unterschiedlicher statischer und dynamischer normierter Prüfungen ermittelt werden. 
Die nachfolgend aufgeführten Einsatzempfehlungen aus RAL GZ 426 sollen helfen, die für den jeweiligen Einsatzort sinnvollen Türeneigen-
schaften und damit die richtige Tür auszuwählen. 

 Beanspruchung 

Wohnungstüren Objekttüren 

Wohnungs-
eingangs-

türen 
Wohnungs-
innentüren Bad/WC 

Kindergarten 
Krankenhaus 
Hotelzimmer 

Schulraum 
Herbergen 
Kasernen 

Schulungsräume, 
Sprechzimmer 
Verwaltung 

Praxis 

Großküchen 
Kantinen 

Labor Bad/WC 

Hygrothermische 
Beanspruchung 

I  ● ●     

II    ● ● ● 4) ● 

III ●6)     ● 4)6)  

Mechanische 
Beanspruchung 

N  ● ●     

M5)      ●  

S5) ●6)   ●   ● 4) 

E     ●  ● 4) 

Feuchtebeständigkeit 
Feuchtraumtür   ●4) ● 4) ● 4)  ● 4) 

Nassraumtür       ● 4) 

Einbruchhemmung WK 1 / WK 2 ● 3) 4)       

Schalldämmung 

SSK 1 RW,R = 27 dB1) ● 2)       

SSK 2 RW,R = 32 dB1)    ● 2) ● 2)4)   

SSK 3 RW,R = 37 dB1) ● 2)     ● 2)  

1) Nachweis durch Prüfung durch eine Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse der Bauregelliste A: RW,R  ≥ erf. RW. 
2) Je nach Einsatzort sind die Angaben in DIN 4109, Tabelle 3 zu beachten. 
3) Sind keine Anforderungen an die Einbruchhemmung gestellt, so sollten mindestens Zargen der Klasse S zum Einsatz kommen. 
4) Auswahl unter Berücksichtigung der zu erwartenden Beanspruchung. 
5) Türblatt und Türzarge sollten aus korrelierenden Beanspruchungen stammen. 
6) Sollten als Element ausgewiesen werden.  
In Bereichen mit langfristig höherer Luftfeuchtigkeit (z.B. immer offen stehenden Fenstern) oder bei Türblättern mit einer Höhe über 211 mm werden Türen der nächst höheren 
Klimaklasse empfohlen. 



Impressum
Herausgeber
ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
Telefon: 0 80 31/261-0
Telefax: 0 80 31/261 290
E-Mail: info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de

Publikation
ift-Richtlinie HO-11/2
Visuelle Beurteilung von Innentürelementen aus Holz 
und Holzwerkstoffen sowie anderen Materialien

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek.
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation 
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte biblio­
grafische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de 
abrufbar.

Hinweise
Grundlage dieser Richtlinie sind in der Hauptsache Ar-
beiten und Erkenntnisse des Instituts für Fenstertech-
nik e.V., Rosenheim (ift Rosenheim).
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheber-
rechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der en-
gen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zu-
stimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt 
insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verar-
beitung in elektronischen Systemen.

ISBN 978-3-86791-327-0	 ift Rosenheim
ISBN 978-3-8167-8851-5 	 Fraunhofer IRB Verlag

©  ift Rosenheim, 2012

ift-HO-11-2_Innentürelemente_11-12.indd   2 19.11.12   09:02



© ift Rosenheim Seite 1 von 5

ift-RICHTLINIE  HO-11/2
Visuelle Beurteilung von Innentürelementen aus
Holz und Holzwerkstoffen sowie anderen Materialien

Inhalt

	 Seite

1	 Anwendungsbereich	 2

2	 Prüfung	 2

3	 Angaben des Herstellers	 2

4	 Anforderungen	 3
4.1	 Visuelle Anforderungen	 3
4.2	 Maßliche Anforderungen	 4

5	 Visuelle Beurteilung einer fertig 
montierten Innentür am Beispiel einer 
Holzumfassungszarge mit gefälztem 
Türblatt	 5

6	 Mitgeltende Bestimmungen	 5

Vorwort

In dieser Richtlinie werden Angaben zur visuellen Beurteilung
von Innentüren gegeben. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es in 
den letzten Jahren immer häufiger zu Schäden an Innentüren 
gekommen ist. Da es zu diesem Thema keine offiziellen Anga-
ben zur Beurteilung gibt, wurde diese Richtlinie verfasst.

Bei dieser Richtlinie handelt es sich um Empfehlungen, die 
dem Anwender Hinweise zur Überprüfung und Bewertung der 
zu beurteilenden Flächen der Türelemente geben sollen.

Visuelle Beurteilung von Innentürelementen
aus Holz und Holzwerkstoffen sowie anderen Materialien
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Visuelle Beurteilung von Innentürelementen aus

Holz und Holzwerkstoffen sowie anderen Materialien

1	 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie ist für die visuelle Beurteilung 
eines montierten, funktionsfähigen Innentürele-
mentes im Objekt, bestehend aus Zargenrahmen 
und Türblatt gültig.

Folgende Kriterien sind in dieser Richtlinie nicht 
erfasst:

●● Fehler aus der Montage,
●● nicht visuell erkennbare Materialfehler,
●● Unverträglichkeit einzelner Materialien (z. B. 
Beschichtung/Dichtung),

●● Fehler an zusätzlichen Bauteilen (z. B. Glas, 
Türdrücker …),

●● Furnierqualitäten.

2	 Prüfung

Bei der Prüfung auf visuell erkennbare Fehler ist 
die Ansicht auf das fertig montierte Türelement 
maßgebend, in der standardmäßigen Nutzung wie 
in Bild 1 beschrieben.

Noch nicht montierte Elemente sind ebenfalls in 
der standardmäßigen Nutzung aufrecht stehend 
zu betrachten.

Die Prüfung ist in einem Abstand von mindestens
1,0 m zur betrachteten Ebene des Elementes 
durchzuführen und sollte 1,5 m nicht überschrei-
ten. Hierbei ist der Betrachtungswinkel außerdem 
der üblichen Raumnutzung anzupassen. Die Be-
trachtungshöhe beträgt ca. 1,7 m. Geprüft werden
sollte unter Lichtverhältnissen, die denen des 
Tageslichtes oder der üblichen Raumbeleuch-
tung entsprechen. Streiflicht, grelles Sonnenlicht, 
künstliche Beleuchtung oder direkte Bestrahlung 
z. B. durch Baustrahler sind nicht zulässig.

Hinweis

Markierungen vermeintlicher Fehler am Element 
sind vor der Prüfung zu entfernen.

3	 Angaben des Herstellers

Ist der Hersteller der Elemente bekannt und hat 
dieser in seinen technischen Unterlagen wie auch 
Verkaufsunterlagen Angaben zur Qualität und 
dem Aussehen der Elemente getroffen, so sind 
diese bei der Beurteilung mit zu berücksichtigen.

Dies betrifft zum Beispiel:

●● Angaben zur Decklage/Oberfläche/Beschich-
tung,

●● Angaben zu Türblattkante/Anleimer,

●● Besonderheiten an Türelementen mit Son-
deranforderungen (Beispiel: Rauch-, Brand- 
und Schallschutz oder Einbruchhemmung)

und weitere produktspezifische Angaben.

Neben den technischen Unterlagen sowie Pro-
spekten können auch Mustertüren in Ausstel-
lungen (z. B. Baumärkten, Hausmessen) und 
Rückstellmuster (z. B. Lacktafeln, Furniermus-
ter, Fräsmuster) als Beurteilungsgrundlage die-
nen.Bild 1	 Beispiel der Betrachtung einer Wohnungeingangstür
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ift-RICHTLINIE  HO-11/2
Visuelle Beurteilung von Innentürelementen aus
Holz und Holzwerkstoffen sowie anderen Materialien

4	 Anforderungen

4.1	 Visuelle Anforderungen

Hinweis
Diese Qualitätsanforderungen werden unter dem im Abschnitt 2 definierten Abstand zum Türelement ermittelt.

Merkmale Anforderungen

1 Schleifspuren Schleifspuren im Bereich c sind nicht zulässig.
Schleifspuren, die keine auffälligen Markierungen hinterlassen, sind 
im Bereich a und b zulässig.

2 Ausrisse Ausrisse im Bereich b und c sind nicht zulässig.
Kleinere Ausrisse im Bereich a sind zulässig.

3 Holzfasern Holzfasern müssen durch die Oberfläche vollständig abgedeckt werden.

4 Klebstoff Klebstoffreste sind an sichtbaren Flächen nach der Grundreinigung 
nicht zulässig.

5 Befestigung der
Glashalteleiste

Nageln und Verschrauben der Glashalteleisten ist erlaubt.
Die Nägel oder Schrauben dürfen nicht rosten und sind sauber ein-
zubringen.

6 Fugen Zargengehrung V-Fugen an den Zargengehrungen sind erlaubt. Die Stöße müssen 
sauber verarbeitet sein. Die Beschichtung und/oder Decklage muss 
die Trägerplatte überdecken.

7 Hirnholz Bearbeitungsbedingte Ausrisse an Hirnholzflächen sind mit geeig-
neten Materialien zu füllen.

8 Druckstellen Druckstellen im Bereich b und c sind nicht zulässig.

9 Decklage Die Decklage muss die Deckplatte bzw. die Trägerplatte vollständig 
bedecken. Abzeichnungen der Deckplatte bzw. der Trägerplatte 
durch die Decklage sind im Bereich b und c nicht zulässig.

10 Türblattkante Ist eine Kante vorhanden, gelten die gleichen Anforderungen wie an 
die Decklage.

11 Eckausbildung der
Türblattkante

Klebstoffreste sind nicht erlaubt. Die Kanten müssen sauber gesto-
ßen sein.

12 Farbbeschichtung Farbläufer in der Beschichtung sind nicht zulässig.
Unterschiedliche Schichtdicken müssen sich im Bereich der üblichen 
Toleranzen bewegen. Sie dürfen sich nicht als Wolkenbildung be-
merkbar machen.

13 Unterschiede in Farbe 
und Glanzgrad

Visuell erkennbare, nicht holzartenbedingte, auffallende Farbunter-
schiede sind nicht zulässig. Ein unterschiedlicher Glanzgrad im Be-
reich c ist nicht zulässig.

14 Abzeichnung des Rah-
mens oder des verdeck- 
ten Einleimers/Anlei-
mers an der Oberfläche

Eine deutlich erkennbare Abzeichnung an der Oberfläche ist nicht 
zulässig.

ift-HO-11-2_Innentürelemente_11-12.indd   3 19.11.12   09:02



© ift Rosenheim Seite 4 von 5

ift-RICHTLINIE  HO-11/2
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Holz und Holzwerkstoffen sowie anderen Materialien

4.2	 Maßliche Anforderungen

Merkmale Anforderungen

15 Einbohrbänder Einbohrbänder dürfen sich an der Oberfläche im Bereich c nicht 
abzeichnen. Im Bereich a sind Abzeichnungen möglich.

16 Türdrückermontage Türdrücker, im Besonderen Rundrosettentürdrücker, müssen so 
montiert sein, dass die Fläche der Tür nicht eingedrückt und 
beschädigt wird.

17 Montageschaum Montageschaumreste in den Bereichen a bis c sind nicht zulässig.

18 Falzdichtung Hinweis: Ist die Türblattdichtung oder Zargendichtung aus transpa-
rentem Material ausgeführt, ist ein Lichteinfall auch bei geschlos-
sener Tür zulässig.

Merkmale Anforderungen

1 Fugen Glashalteleiste Fugen zwischen Glashalteleiste und Türblattoberfläche dürfen nicht 
breiter als 0,5 mm sein.

2 Maße und Toleranzen Die gegenseitige Abhängigkeit der Maße ist in DIN 18101 [2] gere-
gelt.

3 Begriffe, Maße und
Anforderungen

Für Türblätter gilt die Regelung in DIN 68706-1 Türblätter.
Für Türzargen gilt DIN 68706-2 Türzargen (Vollständige Normtitel 
siehe Kapitel 6 Mitgeltende Bestimmungen).
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ift-RICHTLINIE  HO-11/2
Visuelle Beurteilung von Innentürelementen aus
Holz und Holzwerkstoffen sowie anderen Materialien

5	 Visuelle Beurteilung einer fertig 
montierten Innentür am Beispiel 
einer Holzumfassungszarge mit 
gefälztem Türblatt

6	 Mitgeltende Bestimmungen

Für die Beurteilung des Türelementes gelten die 
Angaben aus DIN 68706-1 Innentüren aus Holz 
und Holzwerkstoffen – Teil 1: Türblätter; Begriffe, 
Maße, Anforderungen und DIN 68706-2 Innen-
türen aus Holz und Holzwerkstoffen – Teil 2: Tür-
zargen; Begriffe, Maße, Einbau.

Weitere mitgeltende Normen und Regelwerke 
sind:

[1]	 RAL-GZ 426:2010-07
	 Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen – 

Gütesicherung

[2]	 DIN 18101:1985-01
	 Türen; Türen für den Wohnungsbau; Türblatt-

größen, Bandsitz und Schloßsitz; Gegensei-
tige Abhängigkeit der Maße

[3]	 DIN 18111-1:2004-08
	 Türzargen – Stahlzargen – Teil 1: Standard-

zargen für gefälzte Türen in Mauerwerkswän-
den

[4]	 DIN 18111-2:2004-08
	 Türzargen – Stahlzargen – Teil 2: Standard-

zargen für gefälzte Türen in Ständerwerks-
wänden

[5]	 DIN 18111-3:2005-01
	 Türzargen – Stahlzargen – Teil 3: Sonderzar-

gen für gefälzte und ungefälzte Türblätter

[6]	 DIN 18111-4:2004-08
	 Türzargen – Stahlzargen – Teil 4: Einbau von 

Stahlzargen

Bei Elementen aus anderen Materialien (z. B. 
Glas, Metall, Kunststoff) gelten die hierfür ange-
wendeten Normen und technischen Regeln.

Legende der abgestuften Anforderungen:

a	 nach dem Einbau und geschlossenem Zu-
stand der Tür, nicht sichtbare Flächen, Tür 
und Zarge oben quer

b	 nicht direkt sichtbare Flächen aus dem Haupt-
blickfeld

c	 sichtbare Flächen im Hauptblickfeld

Bild 1	 Betrachtung einer Innentür
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